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Stadt Vechta
 

Beschlussvorlage

10/005/2025

vom 12.12.2025

Az. 

Bezug-Nr.:

Fachdienst Personal, Organisation und Wahlen

Franziska Gericke

 

Beratungsfolge Termin Status

Verwaltungsausschuss 13.01.2026 nicht öffentlich

vorberatend

Rat der Stadt Vechta 23.02.2026 öffentlich

beschließend

 

Festlegung der Wahlleitung sowie der stellvertretenden Wahlleitung für die Kommunalwahl 2026

 

Beschlussempfehlung:

„Zur Wahlleitung der Kommunalwahl am 13. September 2026 wird abweichend von § 9 Abs. 1 Nr. 1

NKWG die neue Erste Stadträtin, Michaela Morrone, berufen. Zur Stellvertretung wird gemäß § 9

Abs. 3 Nr. 2 NKWG der Fachdienstleiter des Fachdienstes Personal, Organisation und Wahlen,

Andreas Thomann, berufen.“

 

 

Begründung:

Am 13. September 2026 findet die Kommunalwahl statt. Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1

Kommunalwahlgesetz (NKWG) übernimmt der Bürgermeister die Gemeindewahlleitung. Die

Stellvertretung übernimmt gemäß § 9 Abs. 1 Satz 2 NKWG die jeweilige Vertretung im Amt, demnach

die Erste Stadträtin. 

Im Falle der Stadt Vechta würde Herr Bürgermeister Kater die Wahlleitung übernehmen und die neue

Erste Stadträtin, Michaela Morrone, die Stellvertretung. Herr Kater wird für die Wahl des

Bürgermeisters 2026 erneut kandidieren. Gemäß § 9 Abs. 4 NKWG dürfen Wahlbewerber nicht

gleichzeitig Wahlleitung sein. 

 

Da Herr Kater damit nicht als Wahlleitung zur Verfügung steht, kann die Vertretung gemäß § 3 Nr. 2

NKWG abweichend von den Regelungen eine Wahlleitung und eine Stellvertretung bestimmen. 

Dem Stadtrat wird daher vorgeschlagen, die Wahlleitung an die gesetzlich geregelte Stellvertretung

zu übertragen, demnach an die neue Erste Stadträtin Michaela Morrone. Darüber hinaus wird

vorgeschlagen, den Fachdienstleiter des Fachdienstes Personal, Organisation und Wahlen, Andreas

Thomann, mit der Funktion der stellvertretenden Wahlleitung zu betrauen.
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Finanzielle Auswirkungen: ja   nein Haushaltsposition:

Gesamtkosten der Maß-

nahme (ohne Folgekosten)

 

Folgekosten

 

Finanzierung

 

Erfolgte 

Veranschlagung:

 ja mit

 nein

 

 

 

 

 

 




